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3. im Grenzgebiet ohne Genehmigung oder außerhalb der festgelegten 
Zeltplätze zeltet oder gegen die für den Zeltplatz festgelegte Ordnung 
verstößt oder in Teilen des Grenzgebietes zeltet oder in Kraftfahrzeugen 
oder Wohnwagen übernachtet, in denen das verboten ist

4. Fischerei-, Angel- oder Badeverbote nicht einhält
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Gegenstände, die zur Begehung der Ordnungswidrigkeit benutzt 
wurden, können neben anderen Ordnungsstrafmaßnahmen oder selbständig 
ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse oder Rechte Dritter entschädi
gungslos eingezogen werden. Erteilte Erlaubnisse oder Genehmigungen 
können entzogen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt entsprechend 
der jeweiligen Zuständigkeit den Leitern der Dienststellen der Deutschen 
Volkspolizei oder den für das jeweilige Fachgebiet zuständigen Stellvertretern 
der Vorsitzenden der Räte der Kreise.

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 sind die dazu 
ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei oder die ermächtigten 
Mitarbeiter der örtlichen Räte befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgeld 
in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur 
Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

53. § 8 der Bahnaufsichtsverordnung vom 23. April 1964 (GBl. II S. 317) erhält 
folgende Fassung:
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(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen Entscheidungen, Auflagen oder 

Bestimmungen der Staatlichen Bahnaufsicht gemäß den §§ 4 oder 5 dieser 
Verordnung verstößt, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Präsi
denten der zuständigen Reichsbahndirektionen als Bevollmächtigte für 
Bahnaufsicht.

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

54. a) § 17 der Koordinierungsanordnung vom 12. Mai 1964 (GBl. II S. 325)
erhält folgende Fassung:
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(1) Wer vorsätzlich

a) Arbeiten gemäß § 1 Abs. 1 ohne Vorliegen eines entsprechenden Koordi
nierungsbescheides ausführt


